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Allgemeine Chronik

Infrastruktur und Lebensraum

Umweltschutz

Abfälle

Im Berichtjahr überwiesen beide Räte eine Motion de Buman (cvp, FR), welche ein
breitflächiges Verbot der Abgabe von Wegwerf-Plastiksäcken an den Ladenkassen
fordert. In seiner Begründung bezog sich der Motionär auf eine entsprechende am G8-
Gipfel geäusserte Forderung von Japan, China und Südkorea. Wie bereits die
abgeschriebene Motion de Buman (cvp, FR) aus dem Jahre 2008 hatte der Bundesrat
auch diese Motion im 2010 mangels Alternativen mit besserer Ökobilanz und aufgrund
fehlender Verhältnismässigkeit zur Ablehnung empfohlen. Zu Letzterem führte die
Regierung aus, dass der jährliche Verbrauch von 3000 t Plastiksäcken in der Schweiz
nur gerade knapp ein halbes Prozent der in der Eidgenossenschaft pro Jahr
produzierten Kunststoffprodukte betrage. Darüber hinaus hätte sich der Appell des G8-
Gipfels vorderhand an Schwellen- und Entwicklungsländer gerichtet, welche im
Gegensatz zur Schweiz und anderen Industrieländern noch nicht über eine
funktionierende Abfallentsorgung verfügen würden, die im eidgenössischen Fall sogar
die energetische Verwertung der Abfälle beinhalte. Der Nationalrat stellte sich in seiner
Sitzung hingegen diskussionslos hinter den Motionär und beschloss mit 110 zu 73
Stimmen die Annahme des Anliegens. Gegen ein Verbot stemmten sich beinahe
geschlossen die Fraktionen der BDP und FDP sowie eine Grossmehrheit der SVP. Die
Mehrheit der UVEK-SR folgte der Argumentation des Bundesrates und empfahl dem
Ständerat die Ablehnung der Motion. Mit einem äusserst knappen Entscheid von 18 zu 17
Stimmen schloss sich der Ständerat im Folgenden jedoch einer parteiübergreifenden
Kommissionsminderheit an, die auf Annahme der Motion plädierte. Die Minderheit
argumentierte, dass ein entsprechendes Verbot das Umweltbewusstsein der
Konsumenten massgeblich fördern könne, und dass die Übernahme einer Vorreiterrolle
den Staaten mit problematischen Verhältnissen als gutes Beispiel vorangehen würde. In
seiner Rede fügte der Kommissionssprecher der Minderheit, Raphael Comte (fdp, NE),
Frankreich, das seit 2010 über ein entsprechendes Verbot verfügt, als lobenswertes
Beispiel an. Als Alternative hatte sich im Nachbarland der Einsatz von
widerstandsfähigen Plastiktüten aus Polypropylen durchgesetzt, die sich laut Aussage
des Motionärs de Buman (cvp, FR) rund 20-mal wiederverwenden liessen. 1

MOTION
DATUM: 13.12.2012
MARLÈNE GERBER

Auch 2014 gab eine 2012 überwiesene Motion de Buman (cvp, FR) zu reden, die ein
Verbot der Abgabe von Wegwerf-Plastiksäcken an den Ladenkassen fordert. Im
November wurde bekannt, wie sich das BAFU die Umsetzung der Motion vorstellt. Der
Vorschlag, den das Bundesamt zu diesem Zeitpunkt den Ansprechpartnern vorlegte,
beinhaltete nicht nur ein Verbot von Einweg-Plastiksäcken, sondern auch die Pflicht zur
Erhebung einer Gebühr auf Mehrweg-Taschen jeglichen Materials, und das an allen
Kassen des Schweizer Detailhandels. Bereits im Berichtsjahr regte sich Widerstand
gegen den Vorschlag, der noch weiter gehe als das Anliegen des Motionärs, und das
sowohl bei Konsumentenorganisationen wie auch bei den kleineren und mittleren
Detailhändlern. Die grösseren Detaillisten wollten sich zu gegebenem Zeitpunkt
gegenüber den Medien noch nicht zur Frage äussern. Die Suche nach einer tragbaren
Lösung zur Umsetzung der Motion war Ende 2014 noch in vollem Gange. 2

MOTION
DATUM: 27.01.2014
MARLÈNE GERBER

Auch im Jahr 2015 wurde das aufgrund Annahme einer Motion de Buman (cvp, FR)
einzuführende Verbot der Abgabe von Wegwerf-Plastiksäcken heiss diskutiert, ohne
dass sich konkrete Lösungen abgezeichnet hätten. Das Verbot sei eine «Panne» und der
18 zu 17 Entscheid im Ständerat nur zu Stande gekommen, weil diverse bürgerliche
Vertreter «zu langsam in den Ratssaal zurückgekehrt sind», wusste etwa der Tages-
Anzeiger zu berichten. Ferner wurde mehrfach und von verschiedener Seite eine
kürzlich erschienene Studie der Empa zitiert, welche zum Schluss kam, dass
Plastiksäcke aus Recycling-Kunststoff unter Berücksichtigung des gesamten
Lebenszyklus gar die beste Ökobilanz aufweisen. Die Ökobilanz von Plastiksäcken aus
Neugranulat sei vier Mal höher, die von Papiertaschen sieben Mal und diejenige von
Baumwolltaschen aufgrund der bewässerungs- und energieintensiven
Baumwollproduktion gar 82 Mal höher. 
Während die im Vorjahr diskutierte Lösung noch ein Verbot von Einweg-Plastiktaschen

ANDERES
DATUM: 22.09.2016
MARLÈNE GERBER
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sowie eine Gebühr auf alle Einkaufstaschen – unabhängig vom Material – vorgesehen
hatte, gingen die im Jahr 2015 diskutierten Vorschläge infolge Widerstand aus der
Branche deutlich weniger weit. Diskutiert wurde etwa die Beschränkung des Verbots
auf Supermärkte, womit beispielsweise Papeterien und Drogerien vom Verbot befreit
worden wären. Ferner war ein Verbot für Geschäfte ab einer Verkaufsfläche von 500
Quadratmetern im Gespräch, womit nicht nur kleinere Läden, sondern auch
Tankstellenshops verschont worden wären, und nicht zuletzt wurde eine Gebühr von 5
Rappen auf die «Raschelsäckli» anstelle eines Verbotes thematisiert, doch auch diese
Lösungsvorschläge scheiterten. Ferner liess das BAFU verlauten, man sei zum Schluss
gelangt, dass die geltenden gesetzlichen Bestimmungen keine ausreichende Grundlage
böten, ein Verbot auf Verordnungsstufe einzuführen. Deswegen werde man dem
Bundesrat eine Gesetzesänderung vorschlagen, die dann wiederum dem Parlament
vorgelegt würde.
Doch dazu kam es nicht. Um der erneuten Verzögerung bis zur Lösungsfindung ein Ende
zu bereiten, zeigten sich die Detailhändler im Jahr 2016 bereit, eine freiwillige
Branchenvereinbarung auszuarbeiten, sollte der Gesetzgeber nicht auf ein Verbot
pochen. Diese Lösung sah anstelle eines Verbots eine kostenpflichtige Abgabe von
Wegwerf-Plastiksäcken an Ladenkassen vor, an denen hauptsächlich Lebensmittel
verkauft werden. Ausgenommen von der Regel blieben die sogenannten Convenience-
Shops, wozu etwa Coop Pronto, Migrolino und Tankstellenshops gehören. Dies, da
Einkäufe in solchen Läden ungeplant erfolgen würden und auch eine Gebühr die
Kunden nicht von der Plastiksack-Nutzung abhalten würde, so die
Interessengemeinschaft Detailhandel (IG DHS). Noch bevor die Details über die Höhe
der Abgabe bekannt geworden waren, beschlossen sowohl die UREK-NR als auch die
UREK-SR im Frühsommer 2016, ihren Räten die Abschreibung der Motion zu
beantragen. Dies unter der Annahme, dass mit der freiwilligen Massnahme die Anzahl
Wegwerf-Plastiksäcke um 80 Prozent reduziert werden könne. In der nationalrätlichen
Kommission, wo das Stimmverhältnis bekannt ist, erfolgte dieser Entscheid mit knappen
13 zu 11 Stimmen. Die beiden Räte zogen nach und klassierten das Geschäft in der
Herbstsession 2016 als erledigt. 
Wenige Tage später unterzeichneten die Swiss Retail Foundation und die IG
Detailhandel eine entsprechende Branchenvereinbarung mit dem Hinweis, dass bei
Nichterfüllung der Zielvorgaben (Reduktion der Wegwerf-Plastiksäcke um 70-80% bis
2025) eine regulatorische Massnahme in Betracht gezogen werden könne. Im selben
Zeitraum gaben die Grossverteiler Migros und Coop bekannt, in Kürze an allen
Ladenkassen eine Gebühr auf Einweg-Plastiksäcke in der Höhe von 5 Rappen erheben
zu wollen. Aus der Abgabe resultierende Einnahmen sollen für Umweltprojekte
eingesetzt werden. Gemäss eigenen Angaben gingen vor Einführung der Gebühr bei
Coop 170 Mio. und bei der Migros 130 Mio. Wegwerf-Plastiksäcke pro Jahr über die
Tresen. 3

Nachdem die Migros als erster Detailhändler im November 2016 an allen Ladenkassen
die Plastiksack-Gebühr von 5 Rappen eingeführt hatte, zogen die meisten grossen
Detailhändler 2017 nach: Spar und Coop implementierten dieselbe Massnahme im
Januar, resp. Februar 2017; Denner folgte im September. Bereits seit Markteintritt auf
Einweg-Plastiksäcke verzichtet hatten Lidl und Aldi. Nur wenige Monate nach
Implementierung waren die Detaillisten überzeugt, dass die kleine Massnahme
tatsächlich eine grosse Wirkung erziele. In den ersten Monaten seit Beginn der
Massnahme ging der Verbrauch von Einweg-Plastiksäcken bei Coop und Migros bereits
um 80 Prozent zurück. 
Die Umerziehung der Konsumentinnen und Konsumenten ist dadurch aber noch nicht
abgeschlossen. Der Aufdruck «Recycling», der die Plastiktüten von Coop und Migros
ziert und der darauf aufmerksam machen will, dass das verwendete Plastik vollständig
aus rezykliertem Material besteht, werde irrtümlich als biologisch abbaubar aufgefasst,
weswegen 5 bis 10 Prozent aller Raschelsäckli auf dem Kompost landeten. Aus diesem
Grund empfahlen Experten den Grossverteilern, ihre Plastiksäcke mit dem Zusatz
«nicht kompostierbar» zu versehen.
Von der Branchenvereinbarung ausgenommen ist die Abgabe von Plastiksäcken in der
Gemüse- und Früchteabteilung. Um auch dort den Verbrauch von Einweg-Plastiksäcken
zu senken, führten Coop und Migros neu zusätzlich auch Mehrwegbeutel zum Verkauf
ein. 4

STUDIEN / STATISTIKEN
DATUM: 19.02.2017
MARLÈNE GERBER
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